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ten", und die Bestimmungen 210.1 b) und 310.1 d) entspre-
chend abzuändern; 

 29. beschließt außerdem, die Bestimmung 111.2 i) der 
Personalordnung wie folgt zu ändern: "Bedienstete können sich 
auf ihre Kosten von einem Rechtsbeistand vertreten lassen, der 
der Gruppe in ihrem Namen ihre Beschwerde vorträgt"; 

 30. beschließt, den Punkt "Rechtspflege bei den Vereinten 
Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/310 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/649/Add.2, Ziffer 16)65. 

57/310. Gehalt und Altersruhegeld des Generalsekretärs 
und Gehalt und ruhegehaltsfähige Bezüge des Ad-
ministrators des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen66, 

 1. macht sich die in Ziffer 9 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen66 enthaltene 
Empfehlung betreffend das Gehalt und das Altersruhegeld des 
Generalsekretärs zu eigen; 

 2. macht sich außerdem die in Ziffer 9 des Berichts des 
Beratenden Ausschusses enthaltene Empfehlung betreffend das 
Gehalt und die ruhegehaltsfähigen Bezüge des Administrators 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zu eigen; 

 3. billigt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 die in der An-
lage zu dieser Resolution enthaltene Änderung von Anhang I 
Ziffer 1 des Personalstatuts der Vereinten Nationen; 

 4. ersucht den Beratenden Ausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung Vorschläge 
vorzulegen, die darauf gerichtet sind, die Bedingungen und 
Verfahren in Bezug auf das Gehalt und das Altersruhegeld des 
Generalsekretärs sowie das Gehalt und die ruhegehaltsfähigen 
Bezüge des Administrators des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen zu formalisieren. 

 
65 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
66 A/57/7/Add.25. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Proto-
koll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 7. 

Anlage 

Änderung von Anhang I Ziffer 1 des Personalstatuts der 
Vereinten Nationen 

 Der letzte Satz der Ziffer 1 "Mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 1998 erhält der Administrator ein Bruttogehalt von 175.344 
US-Dollar pro Jahr" ist zu streichen. 

RESOLUTION 57/311 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/649/Add.2, Ziffer 16)67. 

57/311. Finanzlage des Internationalen Forschungs- und 
Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/580 vom 20. De-
zember 2002, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzlage des Internationalen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstituts zur Förderung der Frau68 und des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- 
und Haushaltsfragen69, 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Amtes für interne 
Aufsichtsdienste über die Prüfung des Instituts70, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs68 und den Bemerkungen und Empfehlungen des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen69; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Amtes 
für interne Aufsichtsdienste70; 

 3. bedauert, dass die Ernennung eines Direktors des In-
stituts, eine Stelle der Rangstufe D-2, noch nicht erfolgt ist, was 
die Funktionsfähigkeit des Instituts einschränkt; 

 4. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, umge-
hend einen am Amtssitz des Instituts in der Dominikanischen 
Republik ansässigen Direktor der Rangstufe D-2 zu ernennen 
und anschließend die Arbeitsgruppe zur künftigen Tätigkeit des 
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts für die 
Förderung der Frau über die Ernennung zu unterrichten; 

 5. genehmigt die Freigabe des gemäß Beschluss 57/580 
der Generalversammlung in dem außerordentlichen Reserve-

 
67 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
68 A/57/797. 
69 A/57/7/Add.27. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Proto-
koll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 7. 
70 Siehe A/56/907. 




